
Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 8.12.1986 (BGBl. I S. 2253), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.8.1997 (BGBl. I S. 2141) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. v. 23.1.1990 (BGBl. I S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.4.1993 (BGBl. I S. 466) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58)  
Hess. Bauordnung (HBO) i.d.F. v. 20.12.1993 (GVBl. I S. 655), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
17. Dezember 1998 (GVBl. I, S. 567) 
 
 
1 Zeichenerklärung

2 Textliche Festsetzungen  
 
2.1 Gem. § 9(1)6 BauGB: Je Wohngebäude sind max. 2 Wohnungen (bei Doppelhäusern zählt jede 
 Haushälfte, bei Reihenhäusern jede einzelne Hauseinheit als Wohngebäude) zulässig. 
 
2.2 Gem. § 9(1)1 BauGB i.V.m. § 20(3) BauNVO: Die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschos-

sen,die keine Vollgeschosse i.S. der HBO sind, einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume 
und einschl. ihrer Umfassungswände sind bei der Ermittlung der zulässigen Geschoßfläche mitzu-
rechnen. 

 
2.3 Gem. § 9(1)4 BauGB i.V.m. § 12(6) BauNVO: 
 
2.3.1 Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der nicht-
 überbaubaren Grundstücksflächen in einem Abstand von max. 6,0 m zur erschließenden 
 Verkehrsfläche zulässig 
 
2.3.2 Garagen, in denen übereinander geparkt wird (Doppelparker), sind unzulässig. 
 
2.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. 
 § 9(1)20 BauGB: 
 
2.4.1 Rad- und Gehwege, Garagenzufahrten und Hofflächen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen
 sind mit Rasenkammersteinen, Schotterrasen oder im Sandbett verlegtem Pflaster mit einem 
 Mindestfugenanteil von 30 % zu befestigen. Terrassen sind wasserdurchlässig zu befestigen. 
 
2.4.2 Entwässerung    
 
2.4.2.1 Das auf den befestigten Flächen (einschl. Dachflächen) auf den unmittelbar an das Grabensystem 
 1.2.5.1 angrenzenden Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist in den Graben 
 einzuleiten, soweit es nicht als Brauchwasser verwertet oder dezentral versickert werden kann. 
   
2.4.2.2 Die Entwässerungsgräben sind in naturnaher Bauweise (z.B. unverfugter Steinsatz aus Wasserbau-

steinen, Fachinen, Einsaat mit Erosionsschutzmatten o.ä.) unter Ausbildung von Böschungen nicht 
steiler als 1:0,5 anzulegen. Eine Befestigung mit Betonformteilen sowie Verrohrungen sind unzuläs-
sig.  

  
2.4.2.3 Die Grabenböschungen sind einzusäen, mit Uferstauden zu bepflanzen und einmal jährlich ab Ende 
 Juni zu mähen; das Schnittgut ist abzufahren.  
  
2.5. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
 Landschaft gem. § 9(1)20BauGB  
  
2.5.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
 Natur und Landschaft sind bauliche Anlagen unzulässig.  
  
2.5.2 Die zentrale Regenwasserrückhaltung 1.2.5.2  ist als Mulde in naturnaher Bauweise anzulegen. Die 
 Mulde ist und ebenso wie die angrenzenden Flächen zu begrünen und extensiv zu bewirtschaften.
 Die Detailplanung bleibt dem wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten.  
  
2.5.3 Extensivgrünland (Empfehlung: zweimähdige Nutzung mit 1. Mahd Ende Juni und 2. Mahd Ende 
 September).   
  
 Im Abstand von je 10 m ist mittig eine Reihe bewährter Hochstammobstbäume zu pflanzen und 
 fachgerecht zu pflegen.  
  
2.5.4 Die nicht gehölzbestandenen Teilflächen sind als Krautsaum zu bewirtschaften: abschnittsweise 
 Mahd alle drei Jahre Ende September, das Schnittgut ist (in getrocknetem Zustand) abzufahren, 
 Düngung ist unzulässig.   
 
2.5.5 Zweischüriges Extensivgrünland; Mahd Ende Juni und Ende September, das Schnittgut ist in 
 getrocknetem Zustand abzufahren. Düngung ist unzulässig. 
  
 Vorbereitung: Die Ackerfläche ist zunächst durch Schnittgut aus geeigneten Wiesen der näheren 
 Umgebung in Grünland zu überführen (Heumulchauflage). Mit aufkommender Grünlandvegetation 
 sind die Flächen 5 Jahre 3x jährlich ab Mitte Mai zu mähen, das Schnittgut ist (in getrocknetem 
 Zustand) abzufahren. Düngung ist unzulässig. 

2.5.6 Die Wiesen sind, sofern die Bodenverhältnisse es zulassen, einmal jährlich ab Mitte Juli zu 
 mähen. Entlang der Grabenparzelle 28 sowie den Außengrenzen des Gebietes sind jeweils 5 m 
 breite Streifen abschnittsweise alle zwei Jahre zu mähen. Sämtliches Schnittgut ist nach seiner 
 Trocknung abzufahren, Düngung und Drainage der Flächen sind unzulässig. Vernäßte, im Sommer 
 nicht befahrbare Bereiche sind von der Mahd auszunehmen und sporadisch alle 2-3 Jahre im 
 Winter bei Frost zu mähen oder von aufkommenden Gehölzen zu befreien. 
 
 Die Grabenparzelle 28 ist an ihrem südlichen Ende auf einer Länge von 10 m mit unbelastetem
 Erdmaterial zu verfüllen und in der Folge entsprechend dem umliegenden Grünland zu pflegen. Die
 Räumung des verbleibenden Grabenabschnitts ist unzulässig. 
 
 Empfehlung: Zur Schonung wiesenbewohnender Insekten sollten im Zuge der Mäharbeiten jährlich
 wechselnd mehrere rd. 5 m breite Altgrassäume auf der Fläche belassen werden. 
 
2.6 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern gem. § 9(1)25 BauGB: 
 
2.6.1 Anpflanzung von großkronigen Laubbäumen der folgenden Arten (Hochstämme, STU 14-16 cm): 
 
 Acer platanoides - Spitzahorn 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
 Carpinus betulus - Hainbuche 
 Quercus robur - Stieleiche 
 Quercus petraea - Traubeneiche 
 
 Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende 
 Baumscheibe größergleich 6 qm je Baum vorzusehen. 
 
2.6.2 Anpflanzung von standortgerechten, einheimischen Laubsträuchern: 
 
 Acer campestre - Feldahorn 
 Carpinus betulus - Hainbuche 
 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
 Corylus avellana - Hasel 
 Crataegus monogyna/laevigata - Weißdorn 
 Malus sylvestris - Wildapfel 
 Prunus spinosa - Schlehe 
 Pyrus pyraster - Wildbirne 
 Rosa canina agg. - Hundsrose 
 Sorbus aucuparia - Eberesche 
 
 Anpflanzung mind. 10 Einzelpflanzen je Symbol. Anpflanzung der einzelnen Arten in Gruppen 
 zu je 6 - 8 Exemplaren. 
 
2.7 Zuordnungen nach § 9(1a) BauGB  
  
2.7.1 Den Baugrundstücken des Allgemeinen Wohngebietes werden als Ausgleich die Flächen nach 
 1.2.8.2 und 1.2.8.3 sowie die hierauf durchzuführenden Maßnahmen zugeordnet.  
  
2.7.2 Den Straßenverkehrsflächen und den Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden als 
 Ausgleich die Flächen nach 1.2.8.4 – Flurstücke 15, 18, 19, 23, 24, 28 und 29 - sowie die hierauf 
 durchzuführenden Maßnahmen zugeordnet.  
 (Die Flurstücke 16, 17, 20-22 und 25-27 können anderen Eingriffsbebauungsplänen als Ausgleich 
 zugeordnet werden.)   
 
 2.8 Ausnahme gem. § 31(1) BauGB  
 
2.8.1 Bei den Teilbaugebieten der lfd. Nr. 1 kann das Kellergeschoß ausnahmsweise als Vollgeschoß 

ausgebildet werden, soweit es aufgrund der Topographie zwingend die Vollgeschoßdefinition des § 
2(3) HBO erfüllt. Die Geschoßfläche des Vollgeschoß-Kellers ist bei der Ermittlung der zulässigen 
Geschoßfläche nicht anzurechnen, dies gilt analog für die Ermittlung der zulässigen Trauf- und 
Firsthöhe.  

 
 
3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
 
3.1 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 87(1) HBO 

Vermerke 
 
  
1. Aufstellungsbeschluß gem. § 2(1) BauGB: Der Beschluß zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 
durch die Gemeindevertretung am 17.11.1998 gefaßt. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte durch 
Aushang vom 09.12.1998 bis 27.12.1998. 
 
         Siegel der Gemeinde 
Wohratal, den ........ 
 
         Bürgermeister 
 
 
2. Erweiterter Aufstellungsbeschluß gem. § 2(1) BauGB: Der Beschluß zur Erweiterung des 
Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes wurde durch die Gemeindevertretung am 31.08.1999 
gefaßt. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte durch Aushang vom 29.09.1999 bis 14.11.1999. 
 
         Siegel der Gemeinde 
Wohratal, den ........ 
 
         Bürgermeister 
 
 
3. Öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB: Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der Zeit vom 
11.10.1999 bis 12.11.1999 einschl. zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Die Bekanntmachung der 
Planauslegung erfolgte durch Aushang vom 29.09.1999 bis 14.11.1999. 
 
         Siegel der Gemeinde 
Wohratal, den ........ 
 
         Bürgermeister 
 
4. Öffentliche Auslegung gem. § 3(3) BauGB: Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der Zeit vom 
09.10.2000 bis 10.11.2000 einschl. zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Die Bekanntmachung der erneuten 
Planauslegung erfolgte durch Aushang vom 27.09.2000 bis 12.11.2000. 
 
         Siegel der Gemeinde 
Wohratal, den ........ 
 
         Bürgermeister 
 
 
5. Satzungsbeschluß gem. § 10(1) BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 87 HBO: 
Der Planentwurf wurde am 16.01.2001 als Satzung beschlossen. 
 
         Siegel der Gemeinde 
 
Wohratal, den ........ 
 
 
         Bürgermeister 
 
 
6. Inkrafttreten gem. § 10(3) BauGB: Der Satzungsbeschluß wurde am ....... ortsüblich bekannt- 
gemacht. Damit hat der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. 
 
         Siegel der Gemeinde 
 
Wohratal, den ........ 
 
         Bürgermeister 
 
 

3.1.1 Dachform und Dachneigung 
 
 Zulässig sind Satteldächer und gegeneinander versetzte Pultdächer mit einer zulässigen 
 Versatzhöhe von 1,0 m. Die zulässige Dachneigung bei Gebäuden innerhalb des Baugebietes 
 beträgt bei Satteldächern 35° bis 42°, bei freistehenden Doppel- und Mehrfachgaragen sowie 
 untergeordnetenO Nebenanlagen 25° bis 42°. Bei Gebäuden die mit Pultdach realisiert werden 
 sollen beträgt die zulässige Dachneigung 22°-42°. 
 
3.1.2 Dacheindeckung 
 

 Zulässig sind Tonziegel und Dachsteine in Rottönen. Anlagen zur aktiven Nutzung von 
Sonnenenergie (Solar- und Photovoltaikanlagen) sind ausdrücklich zulässig. 

 
3.1.3 Dachaufbauten 
 
 Aufbauten und Einschnitte müssen einen Mindestabstand von 1,5 m zur Giebelwand aufweisen. 
 Zulässig sind Giebelgauben, Dreiecksgauben (Dachneigung 35° bis 42°) und Schleppgauben 
 (Dachneigung 25° bis 42°). 
 
3.1.3.1 Giebelgauben und Dreiecksgauben: Giebelgauben und Dreiecksgauben dürfen nicht breiter als 2,5 

m sein; bei mehreren Gauben darf die Gesamtbreite zudem 40 v.H. der jeweiligen Trauflänge 
(Versätze eingeschlossen) nicht überschreiten. Die Dacheindeckung ist analog dem Hauptdach 
auszuführen. Die Gauben müssen sich im Verhältnis von Höhe zu Breite den Fensteröffnungen und 
den Fensterachsen der Hauptfassade anpassen. 

 
3.1.3.2 Schleppgauben: Die Breite einer oder mehrerer Schleppgauben darf bis zu 80 v.H. der jeweiligen 

Trauflänge (Versätze eingeschlossen) betragen. Eine Gesamthöhe von 1,5 m darf nicht 
überschritten werden. 

 
3.1.4 Dachflächenfenster 
 

Dachflächenfenster sind nur als stehende Rechteckformate zulässig (im Lichten nicht höher als 2,0 
m und nicht breiter als 1,50 m), ein Mindestabstand von 1,5 m von der Giebelwand ist einzuhalten. 
Der maximale Anteil der Fensterfläche darf 40 v.H. der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten. 

 Artenliste 1 (Bäume): 
 Acer campestre - Feldahorn Tilia cordata - Winterlinde 
 Acer platanoides - Spitzahorn Tilia platyphyllos - Sommerlinde 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
 Carpinus betulus - Hainbuche Aeculus hippocastanum - Kastanie 
 Fagus sylvatica - Buche Juglans regia - Walnuß 
 Quercus robur - Stieleiche Malus sylvestris - Wildapfel 
 Quercus petraea - Traubeneiche Pyrus pyraster - Wildbirne 
 Sorbus aucuparia - Eberesche Sorbus domestica L - Speierling 
 
 
 Artenliste 2 (Sträucher): 
 Carpinus betulus - Hainbuche Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Prunus spinosa - Schwarzdorn 
 Corylus avellana - Hasel Rosa canina agg. - Hundsrose 
 Crataegus monogyna 
 Crataegus laevigata - Weißdorn 
 
 sowie an blühenden Ziersträuchern / Arten alter Bauerngärten 
 Cornus mas - Kornelkirsche Laburnum vulgare - Goldregen 
 Buxus sempervirens - Buchsbaum Mespilus germanica - Mispel 
 Forsythia intermedia - Forsythie Philadelphus coronarius - Falscher Jasmin 
 Ilex aquifolium - Stechpalme Syringa - Flieder 
 
 
 Artenliste 3: Kletterpflanzen 
 Campsis radicans - Trompetenblume Lonicera caprifolium - Geißblatt 
 Clematis montana Polygonum aubertii - Kletterknöterich 
 Clematis-Hybriden - Clematis, Waldrebe Vitis vinifera - Echter Wein 
 Hedera helix - Efeu Wisteria sinensis - Blauregen, Glyzinie 
 Lonicera periclymenum - Wald-Geißblatt 
 Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein 
 
 
 
4 Nachrichtliche Übernahmen 
 
4.1 Der Geltungsbereich liegt in der Schutzzone IIIB der Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorfdes 

Zweckverbandes "Mittelhessische Wasserwerke". Es gelten die Bestimmungen der Verordnung zum 
Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen der Wasserwerke Wohratal und Stadtallendorf des 
Zweckverbandes "Mittelhessische Wasserwerke", Landkreis Marburg-Biedenkopf, vom 2.11.1987, 
veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen, Nr. 48/1987, S.  2373-2378. 

 
4.2 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften
 der Stellplatzsatzung der Gemeinde Wohratal in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung 
 geltenden Fassung ergänzt. 
 
 
5 Empfehlungen ohne normativen Charakter   
 
5.1 Zur Straßenbeleuchtung sollten ausschließlich Natriumdampfhochdrucklampen verwendet werden 

3.1.5 Dacheinschnitte 
 
 Dacheinschnitte sind zulässig. Die max. Breite beträgt 3,0 m, die vorgelagerten Brüstungen dürfen
 mit ihrer Höhe die anschließende Dachhaut nicht überragen. 
 
3.1.6 Drempel (Außenwandhöhe eines Dachraumes zwischen Oberkante oberer Vollgeschoßdecke
 und dem zur Vergrößerung des Dachraumes angehobenen untersten Punkt der Dachkonstruktion) 
 
 Die zulässige Drempelhöhe beträgt bei Gebäuden mit einem Vollgeschoß max. 1,5 m. Bei 
 Gebäuden mit zwei Vollgeschossen sind Drempel unzulässig. 
 
3.2 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 87(1)3 HBO zu Einfriedungen: 
 
3.2.1 Seitlich und rückwärtig zulässig sind ausschließlich Drahtgeflecht und Holzlatten in senkrechter
 Gliederung. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist einzuhalten; Mauer- und Betonsockel
 sind unzulässig (soweit es sich nicht um Stützmauern handelt). 
 
3.2.2 Stützmauern aus Sichtmauerwerk (mit Ausnahme von Natursteinen) und Sichtbeton sind unzulässig. 

Die Stützmauern (mit Ausnahme von Natursteinmauern) sind zu verputzen und mit dauerhaften 
Kletterpflanzen zu beranken oder durch vorgesetzte Trockenmauern zu verkleiden.  

  
3.2.3 Die Zäune sind mit Laubsträuchern gemäß Artenliste 2 abzupflanzen (einreihige Pflanzung, 
 Pflanzabstand 1,5 m) oder mit dauerhaften Kletterpflanzen gemäß Artenliste 3 zu beranken. 
 
3.3 Stellplätze für bewegliche Abfall- und Wertstoffbehälter 
 
3.3.1 Stellplätze für bewegliche Abfall- und Wertstoffbehälter sind entweder in das jeweilige Gebäude zu 

integrieren oder durch Abpflanzungen mit Schnitthecken und Laubsträuchern gemäß Artenliste 2 zu 
begrünen bzw. durch die Überstellung mit dauerhaften Kletterpflanzen gemäß Artenliste 3 berankten 
Pergolen optisch zu integrieren. 

 
 
3.4 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 87(1)4 HBO zu PKW-Stellplätzen: 
 
 PKW-Stellplätze sind mit Rasenkammersteinen, Schotterrasen oder im Sandbett verlegtem 
 Pflaster mit einem Mindestfugenanteil von 30 % zu befestigen. 
 
3.5 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 87(1)5 HBO: Begrünungen 
 
3.5.1 Gebäudeaußenseiten, bei denen der Flächenanteil von Wandöffnungen kleinergleich 10 % beträgt,
 sind mit ausdauernden Kletterpflanzen gemäß Artenliste 3 zu begrünen. Für die Pflanzungen ist je
 10 lfd. m Wandfläche ein mind. 0,5 m breites und 2,0 m langes Beet (Einsaat Wildblumen-
 mischung) vorzusehen. 
 
3.5.2 Grundstücksfreiflächen: Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standort-
 gerechten Laubgehölzen sowie bewährten Hochstammobstbäumen zu bepflanzen. Die nach den
 bauplanungsrechtlichen Festsetzungen anzupflanzenden Laubbäume und -sträucher können zur
 Anrechnung gebracht werden. Es gelten 1 Baum 25 qm, ein Strauch 1 qm (zur Artenauswahl s.u.).
 Blühende Ziersträucher und Arten alter Bauerngärten können bis zu 25 % der Einzelpflanzen
 eingestreut werden. Die Anpflanzung von Koniferen ist unzulässig. 
 
3.6 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 87(2)3 HBO zur Brauchwassernutzung: 
 
 Das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen ist als Brauchwasser zu 
 verwerten. Ein Zisternenüberlauf an den Regenwasserabfluß ist vorzusehen. 
 
3.7 Artenlisten (Auswahl): 
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